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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

1. BAO § 236 heute

2. BAO § 236 gültig ab 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

3. BAO § 236 gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

4. BAO § 236 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/15/0150 E 25. Oktober 2006 RS 2 (hier nur der dritte und vierte Satz)

Stammrechtssatz

Nach § 236 Abs. 2 BAO :ndet der erste Absatz dieser Vorschrift auf bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten

sinngemäß Anwendung. In einem solchen Fall ist kein strengerer Maßstab als bei der Nachsicht noch nicht entrichteter

Abgaben anzulegen. Aufgabe des Antragstellers auf Erteilung der Nachsicht im Sinne des § 236 Abs. 2 BAO ist es, in

nachvollziehbarer Weise darzulegen, dass die für eine Unbilligkeit der Einhebung der Abgaben, wären sie noch nicht

entrichtet, sprechenden Umstände durch die Tilgung der Abgabenschuldigkeit nicht beseitigt worden sind. Im

Nachsichtsverfahren liegt das Hauptgewicht der Behauptungs- und Beweislast beim Nachsichtswerber. Ihm obliegt es

im Sinne seiner MitwirkungspBicht, einwandfrei und unter Ausschluss jeglichen Zweifels das Vorliegen jener Umstände

darzutun, auf welche die Nachsicht gestützt werden kann (vgl. aus der ständigen Rechtsprechung etwa die hg.

Erkenntnisse vom 3. Juli 2003, 2002/15/0155, und vom 2. Juni 2004, 2003/13/0156). Auch im Falle einer

MitwirkungspBicht der Partei in Abgabenverfahren ist die Behörde nicht von ihrer ErmittlungspBicht befreit (vgl. aus

der ständigen Rechtsprechung das hg. Erkenntnis vom 21. April 1997, 92/17/0232).Nach Paragraph 236, Absatz 2, BAO

:ndet der erste Absatz dieser Vorschrift auf bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten sinngemäß Anwendung. In

einem solchen Fall ist kein strengerer Maßstab als bei der Nachsicht noch nicht entrichteter Abgaben anzulegen.

Aufgabe des Antragstellers auf Erteilung der Nachsicht im Sinne des Paragraph 236, Absatz 2, BAO ist es, in

nachvollziehbarer Weise darzulegen, dass die für eine Unbilligkeit der Einhebung der Abgaben, wären sie noch nicht

entrichtet, sprechenden Umstände durch die Tilgung der Abgabenschuldigkeit nicht beseitigt worden sind. Im

Nachsichtsverfahren liegt das Hauptgewicht der Behauptungs- und Beweislast beim Nachsichtswerber. Ihm obliegt es

im Sinne seiner MitwirkungspBicht, einwandfrei und unter Ausschluss jeglichen Zweifels das Vorliegen jener Umstände

darzutun, auf welche die Nachsicht gestützt werden kann vergleiche aus der ständigen Rechtsprechung etwa die hg.

Erkenntnisse vom 3. Juli 2003, 2002/15/0155, und vom 2. Juni 2004, 2003/13/0156). Auch im Falle einer

MitwirkungspBicht der Partei in Abgabenverfahren ist die Behörde nicht von ihrer ErmittlungspBicht befreit vergleiche

aus der ständigen Rechtsprechung das hg. Erkenntnis vom 21. April 1997, 92/17/0232).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2010:2009150008.X02

Im RIS seit

29.06.2010

Zuletzt aktualisiert am

02.11.2010

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2009150008_20100520X02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940&Artikel=&Paragraf=236&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P236/NOR40072308
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P236/NOR40047426
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P236/NOR12044012
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/236
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/236
https://www.jusline.at/entscheidung/42677
https://www.jusline.at/entscheidung/39352
https://www.jusline.at/entscheidung/67448
https://www.jusline.at/entscheidung/42677
https://www.jusline.at/entscheidung/39352
https://www.jusline.at/entscheidung/67448
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2010/5/20 2009/15/0008
	JUSLINE Entscheidung


